
110 19. Abschnitt

1. aus einem zum Gottesdienste bestimmten Gebäude 
Gegenstände gestohlen werden, welche dem Gottes
dienste gewidmet sind;

2. aus einem Gebäude oder umschlossenen Raume 
mittels Einbruchs, Einsteigens oder Erbrechens von 
Behältnissen gestohlen ward;

3. der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Er
öffnung eines Gebäudes oder der Zugänge eines um
schlossenen Raumes, oder zur Eröffnung der im 
Innern befindlichen Türen oder Behältnisse falsche 
Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Er
öffnung nicht bestimmte Werkzeuge angewendet 
werden;

4. auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem 
öffentlichen Platze, einer Wasserstraße oder einer 
Eisenbahn, oder in einem Postgebäude oder dem 
dazu gehörigen Hofraume oder auf einem Eisen
bahnhofe eine zum Reisegepäck oder zu anderen 
Gegenständen der Beförderung gehörende Sache 
mittels Abschneidens oder Ablösens der Befestigungs
oder Verwahrungsmittel, oder durch Anwendung 
falscher Schlüssel oder anderer zur ordnungsmäßigen 
Eröffnung nicht bestimmter Werkzeuge gestohlen 
wird;

5. der Dieb oder einer der Teilnehmer am Diebstähle bei 
Begehung der Tat Waffen bei sich führt;

6. zu dem Diebstahle mehrere mitwirken, welche sich 
zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl 
verbunden haben, oder

7. der Diebstahl zur Nachtzeit in einem bewohnten 
Gebäude, in welches sich der Täter in diebischer 
Absicht eingeschlichen, oder in welchem er sich in 
gleicher Absicht verborgen hatte, begangen wird, 
auch wenn zur Zeit des Diebstahls Bewohner in dem


